
E 16 -NRlXX. GP 

E n t s c h 1 e ß u n 9 

des Nationalrates vom 10. Juli 1997 

betreffend Entlohnung des Masseverwalters, des Ausgleichsverwalters und 
der bevorrechteten Gl äUbigerschutzverbände für Tät i gkei t im Inso 1 venz-

verfahren 

Der Bundesminister für Justiz wird ersucht, einen Gesetzesentwurf betreffend die Entlohnung des 
Masseverwalters, des Ausgleichsverwalters und der bevorrechteten Gläubigerschutzverbände für ihre 
Tätigkeit in Insolvenzverfahren sowie - nach Vorliegen erster Erfahrungen - des Reorganisationsprüfers 
im Unternehmensreorganisationsverfahren, so rechtzeitig vorzulegen, daß noch in dieser Legislatur
periode ein Gesetzesbeschluß ge faßt werden kann. Bei Festlegung der maßgeblichen Kriterien für die 
Entlohnung soll vor allem der Aufwand, aber auch der im Verfahren erzielte Erfolg berücksichtigt 
werden. 
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